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Kurz und knapp

Das BMF veröffentlicht einen FAQ-Ka-
talog zur an Arbeitnehmer auszahl-
baren Inflationsausgleichsprämie
Mit dem Ende Oktober in Kraft getretenen
„Gesetz zur temporären Senkung des Um-
satzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das
Erdgasnetz“ wurde u.a. auch die Steuerbe-
freiungsregelung der sog. Inflationsausgleich-

Licht-Test 2023
Gewinnspiel-Flyer und Werkstattsuche

Für Kundinnen und Kunden der Kfz-
Meisterbetriebe gibt es beim Licht-
Test 2023 wieder ein Gewinnspiel.
Sie können ein Foto von sich und der
Plakette auf licht-test.de posten und
schreiben, warum sie zum Licht-Test
fahren. Neben einem Dacia Duster
können sie so auch eines von 75
Auto Bild-Jahresabos gewinnen.

Zur Bewerbung des Gewinnspiels wurde
vom ZDK ein Gewinnspiel-Flyer im Post-
kartenformat zur Auslage im Kunden-
bereich Ihres Kfz-Betriebs erstellt, welcher
bis zum 12. Mai 2023 kostenlos beim
ZDK bestellt werden kann. Das Bestell-
formular erhalten Sie von Ihrer Innung.
Mit der Verbreitung vonmöglichst vielen
Gewinnspiel-Flyern wollen wir gemein-
sam die Aufmerksamkeit für den Licht-
Test steigern und den Erfolg der Ver-
kehrssicherheitsaktion erhöhen, verbun-
denmit der Chance auf einen attraktiven
Gewinn.
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich
mit seinem Unternehmen unter www.
licht-test.de in die Werkstattsuche ein-

zutragen. So können alle Autofahren-
den schneller einen Betrieb für den
Licht-Test in ihrer Nähe finden. Unter

allen eingetragenen Betrieben verlost
der ZDK ein Scheinwerfereinstellgerät
von Hella Gutmann.

prämie (IAP) ins Gesetz aufgenommen. Der nun
vom Bundesministerium der Finanzen (BMF)
veröffentlichte FAQ-Katalog nimmt zahlreiche
in diesem Zusammenhang aufgetretene An-
wendungsfragen auf und versucht diese für die
Praxis hinreichend zu beantworten. Den FAQ-
Katalog können Sie bei Ihrer Innung oder
Verband anfordern.

Veröffentlichung der Verkehrsblatt-Ver-
lautbarung Nr. 1/2023 – „Richtlinie zur
Aufbereitung von Leichtmetallrädern
für Personenkraftwagen“
Mit der Verkehrsblatt-Verlautbarung Nr. 1/2023
vom 05.12.2022 wurde die „Richtlinie zur

Aufbereitung von Leichtmetallrädern für
Personenkraftwagen“ veröffentlicht. Mit
dieser Richtlinie wird u.a. geregelt,
dass die Aufbereitung von beschädig-
ten Leichtmetallrädern für Fahrzeuge
der Klasse M1 (Pkw) mit Eingriffen in
das Materialgefüge,Wärmebehandlun-
gen oder Rückverformungen grund-
sätzlich abzulehnen ist.Weiterhin sind in
der Richtlinie technische Einschränkungen
(u.a. maximale Beschädigungstiefe im Grund-
metall) festgelegt, die anzuwenden sind, es
sei denn, dass die zuständigen Fahrzeug- oder
Radhersteller im Einzelfall Ausnahmen erlau-
ben.
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Hohe Kosten verursachen Angst

Emotionale Aspekte, gescheiterter Autokauf,
Autokauf „ganz anders“

Quelle: DAT

Der Pkw-Halter und seine Beziehung zum Auto 2022A1

86%

Mir macht
das Autofahren

Spaß

90%

Ohne Auto
fühle ich mich
in meiner

Mobilität deutlich
eingeschränkt

91%

Ein eigenes Auto
ist elementar,
garantiert mir
Freiheit und

Unabhängigkeit

50%

Habe wegen
aktueller

Entwicklungen
Angst, mir mein
Auto bald nicht
mehr leisten
zu können

75%

Ich freue mich
jedes Mal,

wenn ich mein
Auto sehe

53%

Individuelle Mobilität
muss sich ändern:
weniger Auto,

mehr Alternativen

Mehrfachnennungen möglich

Was waren die Gründe?

Hohe (unverschämte) GW-Preise

Müssen sparen (Inflation, Energiepreise usw.)

Hohe NW-Preise (wenig/keine Rabatte)

Zu lange Lieferzeiten

Wunsch-Pkw nicht verfügbar/geringes Angebot

36%

36%

31%

27%

23%

Quelle: DAT

13% Ja, Autokauf geplant,
nednufegttatsthcinreba

Autokauf 2022: Geplant, aber nicht stattgefundenA14

Pkw-Halter
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Multiple Mangellage beeinflusst Informationsverhalten

Wenig Angebot + hohe Nachfrage = hohe Preise

Online

70% Probefahrt

64% Gespräche mit Kollegen/Bekannten/Verwandten

37% Händler/Werkstatt (Käufer ist Kunde)

33% Besuch bei verschiedenen Händlern

19% Testberichte in Printmedien

10% Anzeigen in Printmedien

3% Anfragen bei Sachverständigen

83% Online-Verkaufsplattformen

46% Suchmaschinen

36% Webseite des Händlers

27% Testberichte

22% Webseite des Herstellers

21% Soziale Netzwerke/Foren/Blogs

17% Videos im Internet

16% Abfrage von Fahrzeugwerten (z. B. dat.de)

96% habenmindestens eineOnline-Quelle genutzt99% habenmindestens eine genutzt

Quelle: DAT

Informationsquellen der Gebrauchtwagenkäufer 22P12

GebrauchtwagenpreiseP25

Durchschnittspreise in Euro

2022

18.800

2021

15.740

2020

14.730

2019

12.470

2018

11.780

2017

11.250

2016

11.430

2015

10.620

2014

9.870

2013

9.420

Quelle: DAT

NeuwagenpreiseP43

Durchschnittspreise in Euro

2022

42.790
37.790

2021

36.340

2020

33.580

2019

31.130

2018

30.350

2017

29.650

2016

28.590

2015

28.330

2014

27.030

2013

Quelle: DAT
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Rundum-Sorglos-Paket für Kfz-Betriebe

Was versteckt sich hinter dem Be-
griff Garanta Spezial Innungs-Po-
lice?
Dabei handelt es sich um eine Auto-
hauspolice, die auf die Bedürfnisse von
kleinen und mittelständischen Betrie-
ben abgestimmt ist. Der große Vorteil:
Die Garanta Spezial Innungs-Police
deckt sämtliche existenzielle Versiche-
rungen in einem Vertrag ab.

Was bedeutet der Begriff „Innung“
in der Police?
Das ist ganz einfach: Dieses Produkt ist
exklusiv nur für Innungsmitglieder. Es
bietet viele Vorteile beim Versiche-
rungsschutz – und das zu einem at-
traktiven Preis.

Wie viele Kfz können auf den Be-
trieb zugelassen werden?
Sämtliche Betriebs- und Vorführfahr-
zeuge können zugelassen werden, die
eben ein Kfz-Betrieb benötigt.

Können auch Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeuge zugelassen werden?
Wir bieten hier viele Möglichkeiten! Es
können nicht nur Mobilitätsfahrzeuge
für Unfall und Werkstatt zugelassen
werden, sondern auch Fahrzeuge im
Rahmen einer gewerblichen Abvermie-
tung.

Sind auch eingelagerte Kundenrad-
sätze mitversichert? Und wenn ja:
bis zu welcher Höhe?
Selbstverständlich sind auch eingela-
gerte Kundenradsätze durch die Ga-
ranta Spezial Innungs-Police mitver-
sichert. Erfahrungsgemäß ist die
standardisierte Höchstentschädigung
mit 120.000 EUR angesetzt. Sollte

diese Summe jedoch nicht ausreichend
sein, kann diese auch individuell – für
einen Mehrbeitrag – erhöht werden.

Das Thema Elektronikschutz wird
immer wichtiger. Gibt es auch hier
eine Absicherung? Undwenn ja: bis
zu welcher Höhe?
Auch das sichern wir natürlich ab. Bei
uns sind Büro-, Prüf- und Messtechnik
bis zu einer Summe von 200.000 EUR
mitversichert.

Aufgrund der Erfahrungen der letz-
ten Jahre stellt sich natürlich auch
die Frage, ob eine Betriebsunterbre-
chungmitversichert ist und wenn ja:
wie lange?
Eine Betriebsunterbrechung, als Folge
eines mitversicherten Sachschadens
(z.B. Feuer- oder Sturmschaden) ist mit-
versichert. Die Haftzeit beträgt hier 24
Monate.

Inwieweit sind denn Firmengebäude
versichert?
Hier haben wir eine ganz praktische
Lösung gefunden: Eigene Betriebsge-

bäude, die überwiegend als Kfz-Betrieb
genutzt werden, sind mitversichert.

Die meisten Betriebsinhaber haben
ja bekanntlich oft selbst einige Old-
oder Youngtimer im Bestand. Inwie-
weit sind diese mitversichert?
Selbstverständlich sind eigene, zugelas-
sene Young- und Oldtimer mitversichert.
Hier ist lediglich darauf zu achten, dass
die Anzahl von 6 Fahrzeugen mit jeweils
max. 50.000 EURWert nicht überschrit-
ten wird. Ein aktuelles Wertgutachten
(nicht älter als 2 Jahre) muss vorliegen.

Einige Betriebe überlegen sich ja,
Ladestationen für E-Fahrzeuge und
Wasserstofftankstellen anzuschaf-
fen. Inwieweit gibt es hier Versiche-
rungsschutz?
Ladestationen sind wichtig für die
E-Auto-Infrastruktur. Daher sind E-Lade-
säulen im Rahmen der Sachsubstanz-
und Betriebshaftpflicht mitversichert.

Inwieweit sind auch mögliche Um-
weltschäden versichert?
Auch hier bietet die Garanta Spezial
Innungs-Police Versicherungsschutz.
Und zwar im Rahmen der Umwelthaft-
pflicht und Umweltschadensversiche-
rung.

Naturkatastrophen sorgten in den
letzten Jahren für große Schäden.
Bekommt der Kunde hier eine Ab-
sicherung?
Ja, bekommt er. Sturm und Hagel sowie
Überschwemmungen sind sowohl in der
Kfz-Kaskoversicherung als auch in der
Sachsubstanzdeckung für Gebäude und
deren Inhalt mitversichert. Gut zu wis-
sen: Im Rahmen der Kfz-Kaskoversiche-

Ostverbaende-gemeinsam-2-2023.indd 6Ostverbaende-gemeinsam-2-2023.indd 6 23.03.2023 13:53:1823.03.2023 13:53:18
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rung sind eigene zugelassene und nicht
zugelassene Fahrzeuge aber auch Fahr-
zeuge in Werkstattobhut mitversichert.

Besteht denn auch Schutz für den
Betriebsinhaber oder GF im Privaten
Haftpflichtbereich?
Ja. Wir haben sogar die Hundehaft-
pflichtversicherung integriert.

Es kommen immer neue Risiken,
aber auch Innovationen hinzu. Wie
halte ich denn meinen Versiche-

rungsschutz hier immer auf dem
aktuellen Stand?
Auch hier haben wir eine tolle Nach-
richt: Sollten sich in Zukunft beitrags-
freie Ergänzungen des Versicherungs-
schutzes ergeben, gelten diese auch
automatisch für den Vertrag.

Das Thema Kosten ist natürlich ein
wichtiger Punkt. So eine „Rund-
um-Police“ ist bestimmt sehr teuer,
oder?
Unsere Garanta Spezial Innungs-Police
bieten wir zu einem sehr attraktiven
Festbetrag an: 4.490 EUR netto zuzüg-
lich gesetzlicher Versicherungssteuer.

Das bisher freiwillige elektronisches
MeldeverfahrenderBundesagentur für
Arbeit (BEA) wird ab dem 01.01.2023
für Arbeitgeber verpflichtend
Seit 2014 betreibt die Bundesagentur für
Arbeit (BA) das sog. BEA-Verfahren („Be-
scheinigungen elektronisch annehmen“),
welches bislang freiwillig von Arbeitgebern
genutzt werden konnte. Nun ist dieses Ver-
fahren seit dem 01.01.2023 für alle Arbeit-
geber verpflichtend. Damit können Arbeits-
bescheinigungen, EU-Arbeitsbescheinigun-
gen und Nebeneinkommensbescheinigungen
künftig nicht mehr in Papierform übermittelt
werden. BEA ist das digitale Verfahren der BA
für die vom Arbeitgeber auszustellenden Ar-
beitsbescheinigungen, die für die Berechnung
und Zahlung desArbeitslosengeldes erforder-
lich sind. Es existieren zwei Möglichkeiten zur
Übermittlung der Daten. Die meisten Entgelt-
abrechnungsprogramme beinhalten die
Möglichkeit zum Datentransfer an die BA.

Falls nicht, können dieArbeitsbescheinigungen
über sv.net (elektronische Ausfüllhilfe) an die
Arbeitsagentur übermittelt werden.
Bisher mussten Arbeitgeber, die das Verfahren
optional genutzt haben, von den Arbeitneh-
mern die Einwilligung zur Übermittlung der
Daten einholen. Dies entfällt nun mit der Ver-
pflichtung seit dem 01.01.2023.
Die Pflicht zur Online-Übermittlung der Be-
scheinigungen gilt seit dem 01.01.2023 für
alle Unternehmen – unabhängig von ihrer
Größe oder Branche.
Weitere Informationen zu demVerfahren finden
sich auch auf der Internetseite der BA. Dort sind
auch FAQs und die Telefonnummer einer
BEA-Hotline hinterlegt.

Kein Sachmangel beim Kauf eines als
Vorführwagen angebotenen Fahrzeugs
wegen des Fahrzeugalters
Wird ein Fahrzeug bei einer Gebrauchtwa-
gen-Bestellung als „Vorführwagen“ bezeich-

Kurz und knapp

net, ist Gegenstand des Kaufvertrages kein
Neufahrzeug. Eine Vereinbarung über ein
bestimmtes Alter des Fahrzeugs oder eine
Aussage über seine Nutzungsdauer wird nicht
getroffen, so dass der Käufer damit rechnen
muss, dass der Vorführwagen als Ausstel-
lungsobjekt unter Umständen längere Zeit
beimVerkäufer gestanden hat (OLG Nürnberg
vom 25.05.2021, Az. 3U3615/20)

Versicherungsschutz benötigt am
besten ja Betreuer vor Ort und
nicht nur an der Hotline?Wer berät
mich zu diesem Produkt?
Die Verkäufer unseres Vertriebsweges
Autohaus. Wir haben in ganz Deutsch-
land über 500 Außendienstmitarbei-
tende und davon über 70 sogenannte
Regionale Ansprechpartner für die Kfz
Innungen. Somit können Sie sicher
sein, ganz in Ihrer Nähe einen An-
sprechpartner vor Ort zu haben, der
sich um Ihren Betrieb vor Ort kümmert.
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Elektronische Zulassung von Kraftfahrzeugen
Das Bundeskabinett hat der vom
Bundesverkehrsminister vorgelegten
neuen Fahrzeugzulassungsverord-
nung zugestimmt. Voraussichtlich
Ende März wird der Bundesrat über
die Verordnung beraten. Sofern die-
ser zustimmt, kann die elektronische
Zulassung von Kraftfahrzeugen ins-
besondere über die Großkunden-
schnittstelle ab dem 01.09.2023 er-
folgen.

Im Einzelnen sollen sich ge-
genüber dem bisherigen
Stand folgende neue
Möglichkeiten im Hin-
blick auf das elektroni-
sche Zulassungswesen
bieten:
 Das Vertrauensni-
veau bei der Identi-
fizierung im Rahmen
des internetbasierten
Verfahrens wird vom Ni-
veau „hoch“ auf das Ni-
veau „substanziell“ er-
weitert.
 Juristische Personen erhalten
die Möglichkeit, die Zulassungsvorgän-
ge Erstzulassung, Tageszulassung, Um-
schreibung, Wiederzulassung und Au-

ßerbetriebssetzung internetbasiert über
die bestehenden Portale der zuständi-
gen Zulassungsbehörden zu nutzen. Der
Zugang zu den internetbasierten Ver-
fahren wird durch die Erweiterung des
Vertrauensniveaus auf „substanziell“
erleichtert.

THG-Quotenhandel – Resümee 2022

Im Januar 2022 ist der Handel mit der THG-Quote gestartet. Damit eröffnete sich für
die Kfz-Betriebe eine weitere Möglichkeit, von der Elektromobilität zu profitieren.

Der ZDK hat hierfür gemeinsam mit
dem Startup ZusammenStromen
GmbH eine Plattform speziell für
Kfz-Betriebe entwickelt.

Als Kfz-Gewerbe können wir sagen – es
war ein Erfolg. Gemeinsam konnten
wir zehntausende von Anträgen für
THG-Quoten einreichen.
Im neuen Jahr 2023 ist der Anteil
erneuerbarer Energien für den Be-
messungszeitraum der THG-Quote
gesunken. Elektroautos sparen so-

mit weniger CO2-Emissionen ein und
die THG-Quote 2023 ist folglich auch
niedriger. Dennoch trägt die THG-Quo-
te wesentlich zur Attraktivität und Wirt-
schaftlichkeit der Elektromobilität bei.
Für neu hochgeladene Fahrzeugscheine
erhalten Sie als Autohaus eine THG-Prä-
mie von garantierten 300,– € pro Elek-
troauto.
Zur Kostensenkung der Ladeinfra-
struktur trägt auch die THG-Prämie
für Wallboxen und Ladesäulen bei.
Eigene öffentlich zugängliche Lade-

punkte können ebenfalls registriert
und Zusatzerlöse erzielt werden.

Damit Sie weiterhin ihre Kundinnen und
Kunden über die THG-Prämie überzeu-
gend informieren können, bietet der
ZDK gemeinsam entwickelte Webinare
für Kfz-Betriebe und Autohäuser an und
arbeitet an neuen Werbematerialen.
Wenn Probleme auftreten, steht
Ihnen außerdem der Support von
GELD FÜR eAUTO schriftlich und
telefonisch zur Verfügung.

 Es wird die Möglichkeit geschaffen,
Oldtimer-, Saison- sowie E-Kennzeichen
im Rahmen des internetbasierten Zulas-
sungsverfahrens zu beantragen.
 Die vollautomatisierte Antragsbear-
beitung wird Regelfall bei der Bearbei-
tung von allen Anträgen in den Portalen
der zuständigen Zulassungsbehörden;
nur wenn die vollautomatisierte Antrags-
bearbeitung scheitert, findet die teilau-
tomatisierte Antragsbearbeitung statt.
 Es wird dem Bedarf der Wirtschaft
Rechnung getragen, für ein Fahrzeug
eine auf einen Tag befristete Zulassung
zu erhalten (Tageszulassung). Hiermit
soll die Fahrt befristet auf den einen Tag
der Zulassung ermöglicht werden.
 Die Möglichkeit der sofortigen Inbe-
triebsetzung eines Fahrzeuges nach
Abschluss des internetbasierten Zulas-
sungsverfahrens wird geschaffen.
 Es wird eine zentrale Großkunden-
schnittstelle (GKS) beim Kraftfahrt-Bun-
desamt (KBA) geschaffen, die es juristi-
schen Personen des Privatrechts, die
über 500 Zulassungsvorgänge pro Jahr
durchführen, ermöglicht, nach entspre-
chender Registrierung als Großkunde
diese Massenzulassungsvorgänge in
einem automatisierten und einheitlichen
Verfahren abzuwickeln.

Bild: © momius – stock.adobe.com
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Umgang mit
HV-Fahrzeugen
Empfehlungen für die Werk-
statt- und Schutzausrüstung im
Umgang mit HV-Fahrzeugen

Das Referat Werkstatttechnik der
ZDK-Abteilung Werkstätten und
Technik hat aufgrund vermehrter
Fragen Empfehlungen für dieWerk-
statt- und Schutzausrüstung beim
Umgangmit HV-Fahrzeugen erarbei-
tet.

Sie sollen Kfz-Werkstätten beim Um-
gang mit HV-Fahrzeugen bei der Aus-

wahl der Werkstatt- und Schutzausrüs-
tung unterstützen. Diese Empfehlungen,
die in Form einer Excel-Datei zusammen-
gefasst wurden, enthält eine Auflistung
von Ausrüstungsgegenständen in Ab-
hängigkeit von den Qualifizierungsstu-
fen nach der DGUV Information 209-
093 für Werkstätten und deren Mitar-
beiter für den Umgang und die Arbeiten
an HV-Fahrzeugen (Kraftfahrzeuge und
Nutzfahrzeuge). Sie wurde in Abstim-
mung und unter Mitwirkung von Ver-
tretern des Sachgebiets Fahrzeugbau,
-antriebssysteme, Instandhaltung im
Fachbereich Holz und Metall der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung
e.V. (DGUV) erarbeitet. Diese Excel Datei
kann bei Ihrem Verband angefordert
werden.

Arbeitsrecht/Pflegezeit

Das sog. Vereinbarkeitsrichtlinienumsetzungsgesetz (VRUG) ist
Anfang 2023 in Kraft getreten und führt zur Begründungspflicht
bei Ablehnung

Nach Veröffentlichung im Bundes-
gesetzblatt ist das „Gesetz zur wei-
teren Umsetzung der Richtlinie (EU)
2019/1158 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20.06.2019
zur Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben für Eltern und pflegende
Angehörige und zur Aufhebung der
Richtlinie 2010/18/EU des Rates (sog.
Vereinbarkeitsrichtlinienumset-
zungsgesetz – VRUG)“ am 24. De-
zember 2022 in Kraft getreten. Dar-
in geht es um verbindliche Standards
zur Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben für Familien mit Kindern
oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen.

Zur vollständigen Umsetzung der Richt-
linie wurden imWesentlichen folgende,
von der Betriebsgröße abhängige Rege-
lungen eingeführt:
 Für Betriebe mit i. d. R. 15 oder we-
niger Arbeitnehmern gilt: Wollen Arbeit-
geber einen Antrag auf Teilzeit während
der Elternzeit ablehnen, muss diese
Ablehnung zukünftig begründet wer-
den.
 Für Ansprüche auf eine Pflege- und
Familienpflegezeit in Kleinbetrieben gilt:

Ebenso, wie es in Kleinbetrieben mit bis
zu 15 Beschäftigten bisher kein An-
spruch auf Pflegezeit gab, bestand bis-
lang auch für Arbeitnehmer in Betrieben
mit bis zu 25 Beschäftigten kein An-
spruch auf Familienpflegezeit. Zukünftig
bekommen Arbeitnehmer in Unterneh-
men bis zu dieser Größenordnung die
Möglichkeit eine Pflegezeit bzw. eine
Familienpflegezeit im Wege eines An-
tragsverfahrens zu vereinbaren. Arbeit-
geber werden jetzt verpflichtet, den
Antrag auf die (Familien-)Pflegezeit in-
nerhalb von vier Wochen zu bescheiden.
Bei einer Versagung muss die Ablehnung
des Antrag zudem begründet werden.
An den Inhalt dieser Begründung sind
jedoch laut Gesetzesbegründung keine
allzu hohen Anforderungen zu stellen.
Was im Einzelnen in der Begründung
aufzuführen ist, bleibt leider unklar und
wird sich letztendlich erst in der Zukunft
noch zeigen. Das Gesetz sieht außerdem
keine Zustimmungsfiktion vor, wenn der
Arbeitgeber nicht reagiert.
 Während einer vereinbarten Freistel-
lung im Rahmen einer (Familien-)Pflege-
zeit gilt künftig unter anderem ein
Sonderkündigungsschutz für den Be-
schäftigten.
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KFZ-GEWERBE INTERN Recht

10

Probefahrt

Unterschlagung des Fahrzeugs durch vermeintlichen Kaufinteressenten

Wird einem vermeintlichen Kauf-
interessenten ein Fahrzeug für eine
gewisse Dauer (hier: eine Stunde) zu
einer unbegleiteten Probefahrt
überlassen und von diesem nicht zu-
rückgegeben, kann ein Dritter auch
dann gutgläubig Eigentum an dem
Fahrzeug erwerben, wenn das Fahr-
zeug mit zwei SIM-Karten versehen
war, die lediglich der Polizei – mit
Unterstützung der Fahrzeugherstel-
lerin – eine Ortung ermöglichen.

In seinem Urteil vom 12.10.2022 (Az.
7 U 974/21) hat sich das OLG Celle
nunmehr mit der Frage befasst, ob der
Autohändler eine freiwillige Besitzauf-
gabe – trotz Aushändigung des Fahr-
zeugs samt Schlüssel – verhindern kann,
wenn er das Fahrzeug zu Ortungszwe-
cken mit zwei SIM-Karten ausstattet.

Fazit

1.Die Überlassung eines Fahrzeugs
an einen (vermeintlichen) Kauf-

interessenten für eine unbegleitete
Probefahrt auf öffentlichen Straßen für
eine Dauer von einer Stunde, führt nur
zu einer sog. „Besitzlockerung“ und
nicht zu einem „freiwilligen Besitzver-
lust“, wenn das Fahrzeug durch techni-
sche Vorrichtungen, die einer Begleitung
vergleichbar sind, gesichert wird.

2.Der Einbau von zwei SIM-Karten
in das Probefahrzeug ist einer

Begleitung jedenfalls dann nicht ver-
gleichbar, wenn dem Eigentümer hier-
durch keine eigene Überwachung/Or-
tung ermöglicht wird, sondern nur der
Polizei mit Unterstützung der Fahrzeug-
herstellerin. Ob die bloße Ortungsmög-
lichkeit überhaupt einer Begleitung
vergleichbar sein kann, ließ das OLG
Celle offen.

3.Schutz vor einem rechtmäßigen
Weiterverkauf soll nach der BGH-

Rechtsprechung neben dem begleiteten
Fahren auch das (temporäre) Tracking
des Fahrzeugs bieten. Unklar ist nach
wie vor, welche konkreten Anforderun-

gen ein solches Tracking erfüllen muss,
damit sich Autohändler für den Fall
wirksam schützen können, dass ein
vermeintlicher Kaufinteressent das ihm
zu einer unbegleiteten Probefahrt über-
lassene Fahrzeug weiterverkauft und ein
Dritter an diesem gutgläubig Eigentum
erwirbt.

4.Bei der Beurteilung der Frage, ob
der Käufer wegen entsprechender

Verdachtsmomente zu Nachforschun-
gen verpflichtet war und deren Vornah-
me grob fahrlässig unterlassen hat,
spielt die Qualität der Fälschungen eine
entscheidende Rolle. Wurden dem Käu-
fer professionelle Fälschungen der Fahr-
zeugpapiere auf echten (Blanko-)Doku-
menten übergeben, bei denen der Name
des Verkäufers mit den Eintragungen in
den Fahrzeugpapieren übereinstimmt
und hat sich der Käufer außerdem von
der Identität des Verkäufers mittels Vor-
lage des Personalausweises überzeugt
(wobei kleinere, auffällige Abweichun-
gen ggf. plausibel erklärt wurden) liegt
es nahe, dass der Käufer nicht grob
fahrlässig gehandelt hat.

5.Bei einem Privatverkauf, bei dem
der Veräußerer in der Zulassungs-

bescheinigung Teil II eingetragen sein
muss, spielen Abweichungen bei den
Adressdaten, den Unterschriften oder
der angegebenen Fahrzeugausstattung
in der Regel keine Rolle, wenn der Käu-
fer keine Zweifel an der Identität des
Verkäufers haben musste. Unvollstän-
digkeiten oder unübliche Passagen in
den Dokumenten sind sogar gänzlich
ungeeignet, einen Verdacht gegen die
Eigentümerstellung zu begründen.

6.Das Verlangen nach Barzahlung
spielt beim Gebrauchtwagenkauf

dann keine Rolle, wenn sich der Kauf-
preis in einer üblichen Größenordnung
bewegt.

7.Der Käufer handelt auch dann
nicht grob fahrlässig, wenn der

Verkäufer die fehlende Übergabe des
Zweitschlüssels plausibel erklären kann.

Bi
ld
:©

Fr
ie
nd

s
St
oc
k
–
st
oc
k.
ad

ob
e.
co
m

Ostverbaende-gemeinsam-2-2023.indd 10Ostverbaende-gemeinsam-2-2023.indd 10 23.03.2023 13:53:2323.03.2023 13:53:23



11

Recht KFZ-GEWERBE INTERN

Kaufmännische Mängelrüge
nach § 377 HGB

Bekanntlich hat der Käufer im Falle
eines beidseitigen Handelsgeschäfts
nach § 377 HGB das erworbene Fahr-
zeug unverzüglich nach der Über-
gabe zu untersuchen und, wenn sich
ein Mangel zeigt, diesen dem Ver-
käufer unverzüglich mitzuteilen.
Unterlässt er die Mitteilung eines
erkennbarenMangels, gilt die Ware
als genehmigt.

Zeigt sich ein zunächst nicht erkennba-
rer Mangel später, muss die Mängelan-
zeige unverzüglich nach der Entdeckung
erfolgen; anderenfalls gilt die Ware auch
hinsichtlich dieses Mangels als geneh-

migt, d.h. sie ist trotz des ihr anhaften-
den Sachmangels als vertragsgerecht
anzusehen. Damit verliert der Käufer
seine diesbezüglichen gesetzlich nor-
mierten Gewährleistungsrechte. Aller-
dings kann der Verkäufer jederzeit und
auch stillschweigend auf den Einwand
der Verspätung einer Mängelrüge ver-
zichten. Dies ist nach ständiger BGH-
Rechtsprechung insbesondere dann der
Fall, wenn der Verkäufer das beanstan-
dete Fahrzeug vorbehaltlos zurückge-
nommen, vorbehaltlos Nachbesserung
versprochen oder den Einwand der
verspäteten Mängelanzeige nicht erho-
ben hat.

Neue Formulare für die Vermittlung eines privaten
Kraftfahrzeugs (Stand: Februar 2023)

Nach wie vor darf ein gewerblicher
Kraftfahrzeughändler einen Ge-
brauchtwagen für eine Privatperson
selbst dann unter Ausschluss der

Sachmangelhaftung vermitteln,
wenn es sich bei dem Käufer um ei-
nen Verbraucher handelt. Dies des-
halb, weil im Rahmen eines Vermitt-

lungsgeschäfts nicht der Händler,
sondern die Privatperson Verkäufer
des Fahrzeugs ist. Allerdings darf das
Vermittlungsgeschäft nicht miss-
bräuchlich dazu eingesetzt werden,
ein in Wahrheit vorliegendes Eigen-
geschäft des Händlers zu verschlei-
ern. Dabei würde es sich nämlich um
ein unzulässiges Schein- oder Umge-
hungsgeschäft handeln.

Um Fahrzeughändler dabei zu unterstüt-
zen, Gebrauchtwagen rechtssicher un-
ter Ausschluss der Sachmangelhaftung
für eine Privatperson zu vermitteln,
wurden die Formulare
 Vertrag über die Vermittlung eines
privaten Kraftfahrzeugs
 Vollmacht zum Verkauf eines priva-
ten Kraftfahrzeugs
 Kaufvertrag für den privaten Verkauf
eines gebrauchten Kraftfahrzeugs unter
Einschaltung eines Vermittlers
überarbeitet.

Die direkt am PC ausfüllbaren Formulare können Sie bei Ihrem Verband oder Innung anfordern.
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KFZ-GEWERBE INTERN Recht

Sachmangelhaftung

Verursachung neuer Mängel bei der Vornahme von Nachbesserungsarbeiten

Verursacht ein Verkäufer bei der an-
sonsten erfolgreichen Vornahme von
Nachbesserungsarbeiten neue, bei
der Übergabe des Fahrzeugs noch
nicht vorhandene Mängel, stehen
dem Käufer wegen dieser neuen
Mängel keine Sachmangelhaftungs-
rechte/-ansprüche aus dem Kaufver-
trag zu.

In seinem Beschluss vom 22.04.2021
(Az. 2 U 46/20) hat sich das OLG Zwei-
brücken mit der Frage auseinanderge-
setzt, ob der Käufer prinzipiell vom
Kaufvertrag zurücktreten darf, wenn
dem Verkäufer bei der erfolgreichen
Beseitigung der vom Käufer reklamier-
ten Mängel Fehler unterlaufen und da-
durch neue Mängel entstehen.

Sachverhalt
Gegenstand des Rechtsstreits war ein
junger Gebrauchtwagen. 5 Monate
nach Abschluss des Kaufvertrages rügte
der Käufer einen Ölverlust am Motor.
Nach erfolgreich durchgeführter Repa-
ratur erhielt der Käufer sein Fahrzeug
zurück. Eine Woche später trat der
Käufer mit der Begründung vom Kauf-
vertrag zurück, dass der Verkäufer bei
der Vornahme der Nachbesserungsar-
beiten (an anderen Bauteilen des Fahr-
zeugs) neue Mängel verursacht habe.

Entscheidung des OLG
Das Gericht entschied, dass die gegen
das klageabweisende Urteil des LG Kai-
serslautern eingelegte Berufung offen-
sichtlich keine Aussicht auf Erfolg hatte,

weil dem Käufer kein Rücktrittsrecht
wegen der erst nach Fahrzeugübergabe
verursachten neuen Mängel zustand.

Aus den Gründen
Ein Rücktritt setzt grundsätzlich voraus,
dass ein Mangel bei Übergabe des Fahr-
zeugs vorlag und eine Nacherfüllung
entweder ausgeschlossen war, fehlge-
schlagen ist oder vom Verkäufer verwei-
gert wurde.
Vorliegend lag zwar bei Fahrzeugüber-
gabe ein Sachmangel in Form des „Öl-
verlusts“ vor, diesen hatte der Verkäufer
aber erfolgreich beseitigt.

Kein Fehlschlagen der Nacherfüllung
Die Nacherfüllung war auch nicht als
fehlgeschlagen zu werten. Ein „Fehl-
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Recht KFZ-GEWERBE INTERN

Zugang einer Willenserklärung per E-Mail
im unternehmerischen Geschäftsverkehr

Der BGH hat für den unternehmeri-
schen Geschäftsverkehr entschieden:
Wird dem Erklärungsempfänger
eine E-Mail innerhalb der üblichen
Geschäftszeiten auf dessen Mail-
server abrufbereit zur Verfügung
gestellt, ist sie dem Empfänger
grundsätzlich in diesem Zeitpunkt
zugegangen. Für den Zugang der
E-Mail ist es nicht erforderlich, dass
der Empfänger die E-Mail tatsächlich
abgerufen und zur Kenntnis genom-
men hat.

Handelt es sich bei der per E-Mail ver-
sandten Willenserklärung um ein Ange-
bot auf Abschluss eines Vertrages, kann
der Absender sie wirksam erst dann
widerrufen, wenn der Empfänger das
Angebot entweder nicht innerhalb der
vom Absender gesetzten Annahmefrist

oder innerhalb des Zeitraums angenom-
men hat, in dem der Absender den
Eingang einer Antwort regelmäßig er-
warten darf. Das gilt auch dann, wenn
der Absender das dem Empfänger zu-
gegangene Angebot widerrufen hat,

bevor der Empfänger vom dem Angebot
tatsächlich Kenntnis erlangt hat.
Nicht entscheiden hat der BGH die
Frage, ob dies auch gilt, wenn es sich
bei dem Absender oder Empfänger um
einen Verbraucher handelt.

schlagen der Nacherfüllungshandlung“
ist nämlich allein danach zu beurteilen,
inwieweit der den Nacherfüllungsan-
spruch auslösende Mangel behoben
worden ist oder nicht. Ein „Fehlschlagen
der Nacherfüllung“ kann daher nicht
damit begründet werden, dass der Ver-
käufer andere Mängel verursacht haben
soll.

Keine analoge Anwendung der
Sachmangelhaftung
Die Regelungen über die gesetzliche
Sachmangelhaftung können auf den Fall
der Verursachung neuer Mängel anläss-
lich der Vornahme von Nachbesserungs-
arbeiten auch nicht analog angewendet
werden, weil es an einer „planwidrigen
Regelungslücke“ fehlt. Eine solche liegt
nur vor, wenn der Gesetzgeber es un-
absichtlich versäumt hat, einen be-
stimmten Fall gesetzlich zu regeln. Dies
ist vorliegend aber nicht der Fall. Die
Verursachung neuer Mängel bei der
Durchführung von Nachbesserungsar-
beiten stellt im Allgemeinen eine Verlet-
zung vertraglicher Nebenpflichten dar

(§ 241 Abs. 2 BGB). Verletzt der Verkäu-
fer eine vertragliche Nebenpflicht, kann
der Käufer eine Vertragsbeendigung
entweder in Form eines Rücktrittsrecht
(§ 324 BGB) oder eines Anspruchs auf
Schadensersatz statt der ganzen Leis-
tung (§§ 280, 282 BGB) verlangen, so-
fern ihm ein Festhalten am Kaufvertrag
nicht zumutbar ist. Angesichts dieser
gesetzlichen Regelungen besteht nach
Ansicht des OLG Zweibrücken kein Ana-
logiebedürfnis.

Keine Rückabwicklung des Kaufver-
trages wegen Verletzung vertrag-
licher Nebenpflichten
Vorliegend konnte der Käufer das Vor-
liegen der von ihm behaupteten neuen
Mängel schon nicht beweisen, so dass
eine Nebenpflichtverletzung des Verkäu-
fers bei Vornahme der Nacherfüllungs-
arbeiten von vorneherein ausschied.

Aber selbst wenn dem Käufer ein sol-
cher Nachweis gelungen wäre, hätten
nach Ansicht des Gerichts keine Um-
stände vorgelegen, die den Schluss zu-

gelassen hätten, dass dem Käufer ein
Festhalten am Kaufvertrag nicht mehr
zumutbar war. Eine Vertragsbeendigung
kommt nämlich nur im Falle einer be-
sonders schwerwiegenden Schutz-
pflichtverletzung des Verkäufers in Be-
tracht. Eine solche liegt aber nicht vor,
weil sich die vom Käufer behaupteten
Mängel folgenlos beheben ließen und
dessen Interesse am Fahrzeug nicht
grundsätzlich in Frage stellen würden.
Hinzu kommt, dass das Fahrzeug selbst
ohne Mangelbeseitigung nutzbar ist
und vom Käufer auch fortlaufend weiter
genutzt wurde.

Fazit
Für neue Mängel, die erst während der
Vornahme von Nachbesserungsarbeiten
entstehen, haftet der Verkäufer allen-
falls verschuldensabhängig wegen Ver-
letzung einer vertraglichen Nebenpflicht.
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag bzw.
dessen Rückabwicklung setzt dann al-
lerdings voraus, dass dem Käufer ein
Festhalten am Kaufvertrag nicht zuzu-
muten ist.
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KFZ-GEWERBE INTERN Berufsaus- und Weiterbildung

Spricht den Nachwuchs an

Die neu aufgelegte Website www.wasmitautos.com

DieWebsite www.wasmitautos.com
für Schüler/innen, Berufsinteressier-
te und Azubis wurde komplett über-
arbeitet.

Frische Farben, eine neue Struktur und
angepasste Inhalte richten sich direkt an
die junge Zielgruppe. Dazu wurden im
Vorfeld User befragt, eine Social-Media-
Umfrage durchgeführt und Studien zum
Mediennutzungsverhalten der jun-
gen Generation durchgearbeitet. Alle
Ergebnisse wurden gematcht und sind
in die neue Seite eingeflossen.

Über den auf der Website integrierten
Betriebefinder kann der potenzielle
Nachwuchs zudem nach Ausbildungs-
betrieben bzw. nach der Möglichkeit
eines Praktikums oder eines Arbeitsplat-
zes schauen. Damit auch Ihr Betrieb
entsprechend gefunden werden kann,

bitten wir Sie, die dortigen Angaben zu
überprüfen und gegebenenfalls eine
Aktualisierung zu beantragen. Dazu
einfach den Betrieb im Suchfeld einge-
ben und bei Bedarf auf „Daten aktuali-
sieren“ klicken.

Mehr Infos für Betriebe:
www.wasmitautos.com/betriebe
Unser Bundesverband ZDK startet eine
Social-Media-Kampagne, die auf die
neu aufgelegte Website und das dortige
Informationsangebot aufmerksam ma-
chen sollen. In diesem Rahmen wird ein
zielgruppengerechtes Medien-Kit bereit-
gestellt, mit dem Handwerksorganisati-
onen für die Autoberufe werben kön-
nen. Dabei stehen Posts, Beispielexte
und Stories zur Verfügung. Gerne
können Betriebe das Material auf Ihren
Social-Media-Kanälen veröffentlichen
und somit die Kampagne rund um
#wasmitautos.com unterstützen.

Zum Download geht’s unter: https://
www.autoberufe.de/downloads/.

Girls’ Day
bzw. Boys’ Day am
27. April 2023
Am 27. April 2023 ist es so
weit, der alljährliche Girls’
Day – Mädchen-Zukunftstag
findet wieder statt.

Um Mädchen für Ihren Ausbil-
dungsbetrieb zu begeistern und
vielfältige Personalressourcen für
die Zukunft zu erschließen, haben
Sie auch in diesem Jahr wieder die
Möglichkeit, den Aktionstag in
Ihrem Betrieb individuell zu gestal-
ten. Geplant werden kann der Tag
wie gewohnt vor Ort, als auch wei-
terhin digital!

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass
auch ein digitales Angebot großes In-
teresse geweckt hat und durchaus
positiv bewertet werden kann. Betrie-
be können ihr eigenes digitales Pro-
gramm oder auch ihr Programm vor
Ort im Girls’ Day-Radar bzw. Boys’
Day-Radar unter www.girls-day.de/
Radar und www.boys-day.de/Radar
eintragen und so auf ihr Angebot auf-
merksam machen.
Zur Unterstützung von Ausbil-
dungsbetrieben im Kfz-Gewerbe
stehen unter www.autoberufe.de
die aktuellen Materialen und Infor-
mationen zur Gestaltung und
Durchführung des Aktionstages
zur Verfügung.

Zum Download geht’s unter: https://
www.autoberufe.de/downloads/.
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Jahreshauptversammlung der Kfz-Innung Leipzig

Mit den Wahlen des OM und Vorstandes

Auf der am 22. November im Atlan-
ta Hotel International Leipzig statt-
gefundenen Mitgliederversamm-
lung der Kfz-Innung Region Leipzig,
wurde Herr Ralf Herrmannsdorf,
welcher ebenfalls amtierender Prä-
sident des sächsischen Landesver-
bandes ist, für die nächsten 5 Jahre
einstimmig als Obermeister Leip-
ziger Kfz-Innung wiedergewählt.

Nach Ausscheiden aus dem Vorstand
von zwei langjährigen Mitgliedern aus
Altersgründen, wurde als neuer stellv.
Obermeister Herr Jens Scheil vom car
systems Scheil GmbH & Co. KG Bosch
Service Leipzig gewählt, welcher auch
schon seit vielen Jahren intensiv im Vor-
stand der Innung und auch bei der
Handwerkskammer zu Leipzig in ver-
schiedenen Ehrenämtern tätig ist.
Laut Aussage vom Geschäftsführer
Herrn Tilo Schumer, wurde gleichzeitig
durch die Wahl von zwei neuen Vor-
standsmitgliedern, der Vorstand ver-
jüngt und auch die Modernisierung der
Infrastruktur der Geschäftsstelle in die-
sem Jahr abgeschlossen.

TERMINPLAN
April
13. Oldtimerkongress 2023 Essen
16. KW ZDK-Tagung der Geschäftsführer Isselburg
25. 09:30 Uhr ZDK-Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit Hamburg
27. 09:30 Uhr ZDK-PR-Roadshow (Ostdeutschland) Dresden

Girls’ Day und Boys’ Day Deutschland
11:00 Uhr ZDK-Ausschuss Werkstatt und Technik Bonn

Mai
3.–4. 12:30 Uhr Bundesfachgruppe „Freie Werkstätten“ Bornheim, Bonn
4. 13:00 Uhr Beratung der im SHT organisierten Innungsverbände Dresden

14:30 Uhr SHT-Mitgliederversammlung Dresden
18:30 Uhr SHT-Frühlingsempfang Dresden

10. 10:00 Uhr Erfahrungsaustausch Rechtsberater Hamburg
22.–24. Erfahrungsaustausch Technische Betriebsberater Magdeburg
23. 10:00 Uhr SHT-Halbjahrespressekonferenz Dresden
Juni
12. 16:00 Uhr Sommerempfang des Kfz-Gewerbes Dresden
13.–14. 09:00 Uhr ZDK-Mitgliederversammlung Regensburg
20. 09:30 Uhr Vorstandssitzung im Landesverband Dresden

Ein Teil der ehrenamtlichen Mitglieder (von links nach rechts):

Andreas Reimann – RE-Prüfungsausschuss und Schiedskommission

Michael Mühl – RE-Prüfungsausschuss und Vertreter Kreishandwerkerschaft

Ronny Müller – neu gewähltes Vorstandsmitglied

Günter Haselbach – verabschiedetes Vorstandsmitglied

Ralf Herrmannsdorf – alter und neuer Obermeister

Ingo Graupner – Schatzmeister

Klaus Zimmermann – Vertreter in der Vollversammlung der HWK

Jens Scheil – neuer stellv. Obermeister

Frank Frommhold – verabschiedeter stellv. OM

Ralf Balzer – Vertreter Kreishandwerkerschaft
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